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Die Politik holt eine Tagung ein

Nur wenige Tage vor dem Nationalen Informationstag 2010 wurden die Sparpläne der Bundesregierung veröffentlicht. Als „Schlag ins Gesicht“ bezeichnete das Dr. Klaus Voget, Präsident der ÖAR, in seiner Begrüßung. Sozialminister Rudolf Hundstorfer erläuterte die Pläne im Detail.

Barrierefreiheit sei eine Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Voget verwies auf lange Jahre der Mühsal, aber auch auf sehr positive Entwicklungen, begonnen bei der Ergänzung der Bundesverfassung um eine Antidiskriminierungsklausel bis hin zur UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

lange Jahre der Mühsal

Die Sparpläne der Regierung seien nicht akzeptabel, so Voget. „Gerade jetzt beginnt das Gesetz zu greifen. Jetzt wird verstanden, worum es geht und es findet eine stete Umsetzung statt. Jetzt endlich haben wir das Gefühl, das langsam aber doch etwas weiter geht.“ Angesichts der gewaltigen Herausforderungen möge eine Zehn-Jahres-Frist gerechtfertigt sein. Eine weitere Verschiebung der Wirksamkeit sei dies aber keinesfalls. „Das konterkariert alle Bemühungen, die jetzt angelaufen sind.“ Voget befürchtet eine Verschiebung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, die nicht akzeptiert werden könne.

„Das ändert aber nichts daran, dass wir uns mit dem Thema weiterhin unverdrossen zu beschäftigen haben.“ In diesem Sinne hoffe er auf eine rege Beteiligung der Teilnehmenden am Nationalen Informationstag.

Sozialminister Rudolf Hundstorfer hätte in seinem Referat über die Ausbaupläne zu Barrierefreiheit berichten sollen. Stattdessen nutzte er seine Redezeit, um die Sparpläne zu den Themen Pflegegeld und Barrierefreiheit erläutern. Der Minister betonte, dass beim Pflegegeld in den nächsten Jahren nicht weniger, sondern mehr Geld ausgegeben würde: „Es geht nicht darum zu sparen unter Niveaus, sondern nur darum, Zugänge einzudämmen.“

Zugänge eindämmen

Das wirkliche Problem der Pflege sei nicht das Pflegegeld, sondern was der Pflegefonds tun soll. „Die Kosten für Pflege werden überproportional viel höher steigen, als wir sie jemals mit Erhöhungen des Pflegegelds abdecken könnten.“ Anhand einer Reihe von statistischen Zahlen verdeutlichte er die Probleme des gesamten Pflegesystems.

Die Diskussion sei schwierig sachlich zu führen, weil sie emotionale Betroffenheit verursache. Auch wenn jemand Sachleistungen in den Vordergrund stellen wolle, sei das nicht als Angriff auf die Selbständigkeit von behinderten Menschen zu verstehen. Er habe nicht vor, das Pflegegeldsystem abzuschaffen. „Das Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit Behinderung soll so bleiben wie es ist!“

Zur Fristverlängerung beim barrierefreien Umbau von öffentlichen Gebäuden meinte der Minister: „In aller Offenheit: Ich wurde dringlich ersucht - von drei Ministerien - das vorzulegen.“ Bei Schulen, Universitäten und der Polizei gäbe es Probleme, die geltenden Fristen einzuhalten. „Was soll ich tun? Das ist ja kein Stopp, sondern es kann besser gestreckt und damit können die Budgeterfordernisse besser aufgebracht werden.“ Er sei stolz darauf, dass es in seinem Ministerium, aufgrund der hervorragenden Arbeit der MitarbeiterInnen, diesbezüglich überhaupt keine Schwierigkeiten mehr gäbe.

Seine Erläuterungen wurden nicht ganz ohne Zwischenrufe zur Kenntnis genommen. Das Publikum zeigte sich wenig überzeugt.
Von „behindertengerecht“ zu „barrierefrei“

Dr. Max Rubisch spannte in seinem Vortrag einen Bogen vom Jahr 1992 bis heute. Damals entstand das erste „Behindertenkonzept“ in Österreich. Heute ist Barrierefreiheit ein weltweit anerkanntes Menschenrecht.

Das Behindertenkonzept der österreichischen Bundesregierung 1992 war bereits in einzelne Lebensbereiche gegliedert. „Beim Lesen fällt auf, dass der Begriff der Barrierefreiheit darin noch gar nicht vorkommt. Es ist von behindertengerecht die Rede.“ Rubisch meinte allerdings, dass sich zwar der Begriff, aber nicht die Inhalte geändert hätten. 

Im Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz und dem Behinderten-einstellungsgesetz wurde im Jahr 2006 eine Definition von „Barrierefreiheit“ formuliert:

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, öffentliche Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar sind.“ 

Rubisch erinnerte daran, dass das Gleichstellungsgesetz Barrierefreiheit nicht anordnet. „Es stellt nur klar, dass eine Barriere eine Diskriminierung sein kann, die auch zu Schadenersatz führen kann.“ Die Definition sei somit eine Richtlinie für die Rechtssprechung, die beurteilen muss, ob eine Barriere vorliegt und ob ihre Beseitigung zumutbar ist.

Definition nur Richtlinie

Vor einer gerichtlichen Klage muss ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden. Rubisch gab Einblick in die aktuelle Statistik dieser Verfahren. Von 1.1.2006 bis 31.8.2010 wurde 755 Schlichtungsverfahren durchgeführt, davon 45 Prozent nach dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz. Nahezu ein Viertel aller Verfahren (176) fand auf Grund von Barrieren statt. „In letzter Zeit können wir eine deutliche Tendenz zu Verfahren nach dem BBGG feststellen“, berichtete Rubisch. „Das hängt vielleicht damit zusammen, dass immer mehr Gesetze bei Bau und Verkehr in Kraft treten.“ Mit mehr als 60 Prozent seien bauliche Barrieren der Grund für das Verfahren, etwa ein Fünftel betreffen kommunikations-technische Barrieren. 

Die Einigungsquote bei allen Verfahren liegt bei knapp der Hälfte. „Wenn es um Barrieren geht, liegt die Quote bei etwa 60 Prozent Einigungen. Das bedeutet aber nicht, dass das Problem gelöst ist.“ Einerseits würden Vereinbarungen nicht eingehalten. Andererseits gäbe es Unternehmen, die in der Folge eines Schlichtungsverfahrens ohne Einigung, dennoch grundsätzliche Verbesserungen durchführen. „Keine Einigung kann also auch zu Änderungen führen, die weit über den Einzelfall hinausgehen.“

Keine Einigung: trotzdem Verbesserung

Rubisch schilderte zwei sehr unterschiedliche Gerichtsverfahren. Der Benutzer eines Elektrorollstuhls wurde vom Fahrer eines Niederflurbusses mit Einstiegsrampe nicht mitgenommen. Im Gerichtsverfahren wurde eine unmittelbare Diskriminierung festgestellt. Der eindeutig schlechter als alle anderen Personen behandelte Rollstuhlfahrer erhielt einen Schadenersatz von 400 Euro. In einem anderen Fall klagte ein gehörloser Mann den ORF. Er hatte eine DVD bestellt, die aber keine Untertitelung bot und daher nicht benutzbar war. Das Gericht beurteilte diese kommunikations-technische Barriere als mittelbare Diskriminierung. Bei Herstellungskosten von maximal 3.000 Euro sei es dem ORF zumutbar, diese Barriere zu beseitigen. Der Kläger erhielt 700 Euro Schadenersatz.

Wesentliche Ergänzungen zum Behindertengleichstellungsrecht seien viele Gesetze und Vorschriften, die Barrierefreiheit konkretisieren. Rubisch: „Hier hat sich in den letzten Jahren wirklich viel getan.“

Seit 2008 ist in Österreich die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gültig. Artikel 9 beschäftigt sich ausschließlich mit „Zugänglichkeit“. Auch darin werden einzelne Lebensbereiche aufgelistet. Dieser Artikel nennt als Ziel den gleichberechtigten Zugang behinderter Menschen zu diesen Bereichen. Zugänglichkeit im Sinne von Barrierefreiheit ist zusätzlich in vielen anderen Artikeln genannt.

Rubisch bezeichnet vier Aspekte als „neu“, auch wenn vieles bekannt zu sein scheint. „Wir haben zum ersten Mal ein Menschenrechtsinstrument, das sich ausschließlich auf Menschen mit Behinderung bezieht und weltweit ein bindendes Rechtsinstrument ist.“ Die Konvention unterstreiche auf weltweiter Ebene das soziale Modell von Behinderung. „Sie ist nicht mehr das Problem eines Einzelmenschen, sondern das Problem der Wechselwirkung von Mensch und Gesellschaft und damit eine Frage der Menschenrechte.“ 

UN-Konvention: vier neue Aspekte

Die Konvention fordert in vielen Bereichen die Einbindung der Zivilgesellschaft bei Umsetzung, Berichterstattung und Überwachung. „Das soll zu stärkerer Teilnahme der Behindertenorganisationen und zu einer Sensibilisierung der Gesellschaft führen.“ Als vierte Neuerung nannte Rubisch eine hohe Anforderung an die staatliche Behindertenpolitik, denn: „Wenn wir die Konvention ernst nehmen, reicht nicht dort und da ein kleiner Punkt, sondern es braucht eine umfassende Strategie.“ Barrierefreiheit sei ein wesentliches Mittel, um die Vision einer inklusiven Gesellschaft zu erreichen.

Grundlagen für Internetnutzung:
EU-weiter Ausbau

In der „Digitalen Agenda für Europa“ spielt der barrierefreie Zugang zu den Angeboten des Internet eine wesentliche Rolle. Mag. Andreas Ulrich erläuterte, welche Ziele die EU verfolgt und wie sie in den einzelnen Staaten umgesetzt werden sollen.

Den Begriff der „digitalen Integration“ im Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) definierte Ulrich anhand von zwei Merkmalen. Das eine sei der freie Zugang zu Information und den Ressourcen der Wissensgesellschaft. Das zweite sei die Fähigkeit, an dieses Wissen zu kommen und es auch zu benutzen. „Zuerst müssen wir das Rüstzeug für die Nutzung der IKT vermitteln. Für mich ist aber Medienkompetenz wesentlicher. Es geht dabei nicht nur um Informationssuche und Sammlung, sondern auch um die Fähigkeit zur Meinungsbildung.“

Fähigkeit zur Meinungsbildung

Im Mai 2010 wurde von der Europäischen Kommission die „Digitale Agenda für Europa“ vorgestellt. Sie ist eine der Leitinitiativen des EU-Programms „Europa 2020“. „Im Grunde geht’s darum, dass man einen digitalen Binnenmarkt schaffen möchte, der auf superschnellem Breitbandinternet beruht. Daraus soll nachhaltiger wirtschaftlicher und sozialer Nutzen gezogen werden“, erläuterte Ulrich. Die grundsätzliche Nutzung des Internet soll erhöht werden. Gleichzeitig soll jener Bevölkerungsanteil minimiert werden, der das Internet bislang noch nie genutzt hat.

Ein erster Schritt dazu war in Österreich die Freigabe jener Frequenzen, die durch den Umstieg von analogem zu digitalem Fernsehen entstanden. Sie sollen den Telekombetreibern zum Ausbau des mobilen Breitbandes, vor allem in ländlichen Raum, zur Verfügung stehen. 

Im Bereich digitale Kompetenzen, Qualifikationen und Integration läuft bereits eine Reihe von Maßnahmen. In den Europäischen Sozialfonds wird die digitale Kompetenz als zusätzliches Element eingefügt. Eine systematische Bewertung der Barrierefreiheit in allen Rechtsvorschriften ist vorgesehen. Ziel ist, dass alle Internetseiten des öffentlichen Sektors bis spätestens 2015 in der gesamten EU vollkommen barrierefrei sind. Dazu soll es eine Vereinbarung über den digitalen Zugang für Menschen mit Behinderung geben. 

Die Mitgliedsstaaten müssen bis Ende nächsten Jahres einen Vorschlag für langfristige Politik für digitale Qualifikation und Kompetenzen mit Programmen zur Förderung von benachteiligten Gruppen erarbeiten. Ein weiterer Bereich der innerhalb der Agenda ist das „umgebungsunterstützte Leben“ (AAL-Programm), an dem sich Österreich bereits beteiligt. Damit soll älteren und behinderten Menschen ein möglichst langes autonomes Leben innerhalb der eigenen vier Wände ermöglicht werden. 

Etwa ein Viertel der österreichischen Bevölkerung nutzt das Internet bisher nicht. Bei der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen gibt es eine beinahe hundertprozentige Nutzungsquote. Bei der Generation 50Plus ist ein starkes Wachstum zu erkennen. Im europäischen Vergleich sind die Fähigkeiten der ÖsterreicherInnen relativ groß: 58 Prozent haben mittlere bis hohe Kenntnisse, der EU-Schnitt liegt bei knapp 50 Prozent.

Ziel kaum zu halten

Ulrich erläuterte die vier wesentlichen Zielsetzungen der EU bis zum Jahr 2013 und darüber hinaus. „Angesichts der aktuellen Sparpläne bezweifle ich, dass der ambitionierte Zeitplan zur Vollversorgung mit Breitband-Internet zu halten sein wird“, schränkte Ulrich das erste Ziel ein. Die Barrierefreiheit anhand der WAI-Kriterien soll Amtswege über Internetangebote erleichtern. „Der Bund ist hier gar nicht so schlecht, aber je weiter wir hinunter gehen, umso mangelhafter sind die Angebote. Hier geht es vor allem darum, Bewusstseinsbildung zu forcieren. Vor allem bei Privaten ist noch einiges an Nachholbedarf vorhanden.“  

Das dritte Ziel betrifft die Medienangebote des ORF. Bis Ende 2010 muss ein Plan über den weiteren Ausbau aller Fernseh- und Online-Angebote vorgelegt werden. „Mittelfristig schreibt der Gesetzgeber dem ORF vor, dass er alle Fernsehsendungen zu untertiteln hat.“ Barrierefreiheit wird auch finanziell unterstützt. Die Fernsehfilmförderung für private Veranstalter kann über die Höchstgrenzen hinausgehen, wenn die Mittel für die Herstellung von Barrierefreiheit eingesetzt werden.

Informatik-Unterricht noch zeitgemäß?

Die Erhöhung der Medienkompetenz ist das vierte Ziel. Angebote für spezifische Zielgruppen müssen weiter ausgebaut werden. IKT-Angebote für ältere und weniger qualifizierte ArbeitnehmerInnen spielen eine zentrale Rolle. Innerhalb der Schule ist die Förderung der Lesefähigkeit, des kritischen Denkens und der Problemlösungskompetenz von ganz großer Bedeutung. „Alle Schulen sind am Netz, aber die Ausstattung lässt zu wünschen übrig. Wir müssen uns fragen, ob der Informatik- Unterricht noch zeitgemäß ist oder ob Medienkompetenz nicht quer durch alle Unterrichtsfächer stärker ins Zentrum gesetzt werden muss“, meinte Ulrich abschließend.

Weitere Informationen:
www.bundeskanzerlamt.at/Informationsgesellschaft
Virtuell ist auch real

Barrierefreiheit im Internet sei kein Zustand, sondern ein Prozess, meinte Eva Papst zu Beginn ihres Beitrages. In einer Zeit, in der immer mehr Dienstleistungen von Maschinen und nicht mehr von Menschen erbracht würden, könne nicht mehr die Frage nach den Kosten von Barrierefreiheit gestellt werden. „Die Frage muss lauten: Können wir es uns leisten, nicht barrierefrei zu sein?“

Die Tendenz zur maschinellen Dienstleistung erläuterte Papst zunächst am Beispiel des Fahrkartenautomaten: „Ich kann keinen einzigen bedienen.“ Die Schnittstelle der Kommunikation zwischen Maschine und Mensch müsse für alle Menschen bedienbar sein. „Barrierefreiheit ist kein Minderheitenprogramm, sondern Inklusion. Es ist kein Strafprogramm, um jemanden zu quälen, sondern eine Chance, allen Menschen Informationen zur Verfügung zu stellen.“

Kein Strafprogramm

Der Titel des Referates lautete „Barrierefreies WEB – virtuell oder real?“. Papst beantwortete diese Frage mit einer Änderung des Titels in „virtuell und real.“ Den Unterschied zwischen virtueller und physischer Realität sieht sie in der sinnlichen Wahrnehmbarkeit. Am Beispiel eines Bauplans für ein Gebäude erläuterte sie die Vorteile der virtuellen Realität. Am Papier könnten bereits Mängel festgestellt werden, bevor das Gebäude errichtet wird. Im Internet seien dagegen Barrieren erst sichtbar, wenn jemand davon unmittelbar betroffen ist.

„Das liegt nicht nur am Mangel an Geld oder Willen“, kritisierte Papst. „In erster Linie werden Probleme nicht erkannt, weil wir nicht gelernt haben, uns die in die Wahrnehmungswelten anderer Personen hinein zu versetzen.“ Die Bedürfnisse der jeweils anderen Seite müssten hinterfragt werden. „Manche würden staunen, wer aller auf ihrer Website ist. Aber das ist ja das Schöne am Internet: alle haben jederzeit Zugang, örtlich und zeitlich unabhängig.“ Darin sieht Papst aber auch die Gefahr: „Der größte Feind der Barrierefreiheit ist Unwissenheit, die sich steigern kann in Ignoranz und Egoismus, wenn jemand die anderen gar nicht wahrnehmen will.“

Wahrnehmbarkeit, Verständlichkeit, Bedienbarkeit und Robustheit seien die vier Säulen von Barrierefreiheit. „Die Wahrnehmbarkeit hängt vom Endbenutzer ab. Ich brauche zum Beispiel keinen Bildschirm.“ Nicht nur Personen mit feinmotorischen Problemen, sondern auch Techniker würden lieber und schneller mit der Tastatur als mit einer Maus arbeiten. „Diese vier Säulen sind die Grundlage für Usabilty schlechthin, ob mit oder ohne Behinderung.“

Kein Weglass-Web

Barrierefreiheit sei kein „Weglass-Web“, sondern die Umsetzung moderner Technik, Design und Verständnis für Benutzbarkeit für alle Menschen. Am Beispiel von zu kleinen Schriften und schwachen Kontrasten verdeutlichte Papst jene Fehler, die aus Unachtsamkeit sehr häufig zu beobachten sind.

Papst kritisierte das „Neffen-Design“. „Barrierefreiheit kann man nicht so zwischendurch mit ein paar Klicks zusammenschustern. Ich muss mich um die Qualität kümmern, indem ich sie kontrolliere. Dazu brauche ich ein Minimum an Verständnis.“ Es würde sich auch niemand ein Auto kaufen, ohne vorher die Leistungen zu prüfen. Auch bei einer Website sei Basiswissen notwendig, das erworben werden muss.

Eva Papst sichte in der Web-Landschaft durchaus vorbildliche Seiten. In der freien Wirtschaft sähe es allerdings schlecht aus. „Kann es sich die Wirtschaft leisten, auf behinderte Kunden zu verzichten? Natürlich können sie nicht wissen, ob sie solche haben. Aber es ist die Henne-und-Ei-Frage. Wenn ich ein Angebot schaffe, wird es auch genutzt.“

Henne oder Ei?

Abschließend forderte Papst, Standards einzuhalten anstelle von „zig Sonderlösungen“. Natürlich koste Barrierefreiheit Geld. „Sie nicht umzusetzen, kann auch teuer sein. Barrierefreiheit kann sich dagegen positiv auswirken.“

Weitere Informationen:
www.accessible-media.at 
www.wai-austria.at
www.w3.org/Translations/WCAG20-de 
http://uni.web-tech.at/files/access.doc
Begleitende Hilfen sind erfolgreich

Die „Begleitenden Hilfen“ für die Integration am Arbeitsmarkt standen im Zentrum des Vortrags von HR Dr. Günther Schuster. Er präsentierte sie als Puzzle, dessen Teile in einander greifen und dennoch ein differenziertes Bild ergeben.

Mit den Begleitenden Hilfen wurde in den vergangenen 18 Jahren ein sehr komplexes und auf einander abgestimmtes Unterstützungssystem aufgebaut. Es soll einerseits Maßnahmen bieten, damit Personen einen Beruf ergreifen können. Andererseits soll es Menschen ermöglichen, in ihrem Betrieb zu bleiben, wenn es zu krisenhaften Situationen kommt.

Am Beginn dieser „Integrationskette“, wie sie Schuster nennt, stehen Jugendliche noch während ihrer Schulzeit. Wenn sie von der Dienstleistung des Clearings erfasst werden, ist eine gute Übergabe an ein Folgeinstrument gesichert. Insgesamt sind es sechs verschiedene Angebote, die zu den Begleitenden Hilfen zählen.

Einerseits gibt es eine zielgruppenspezifische Orientierung der einzelnen Angebote. „Mit einer Arbeitsassistenz für gehörlose Menschen ist untrennbar die Gebärdensprachkompetenz für die AssistentInnen verbunden. Bei Personen mit psychischen Erkrankungen ist es wichtig, in das Berufsbild der ArbeitsassistentInnen eine Grundqualifikation der klinischen Psychologie aufzunehmen“, erläuterte Schuster. 

Der konkrete Bedarf orientiere sich auch an unterschiedlichen Lebensphasen. „Es ist ein großer Unterschied, Jugendlichen mit Lernbehinderung eine berufliche Erstintegration oder älteren ArbeitnehmerInnen den Verbleib in ihrem Beruf bis zum Pensionsantritt zu ermöglichen.“

Angebote stark differenziert

Parallel dazu sind die Angebote auch situationsspezifisch. Schuster nennt als Beispiel die Bindung an eine bestimme Ausbildungssituation und die Begleitung durch Berufsausbildungsassistenz bei einer Teilqualifizierung oder einer verlängerten Lehre. Auch die Abdeckung von technischem Hilfsmittelbedarf fiele unter ein situationsspezifisches Angebot.

Berücksichtigt werden auch regionalspezifische Anforderungen. „Wir versuchen flächendeckend eine Organisationsform zu finden, die tatsächlich jene Menschen erreicht, die von den Angeboten profitieren können.“

Eine Besonderheit sei die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz als Dauerleistung. Die AssistenznehmerInnen sind jene Personen, die mit der personalen und der Organisationskompetenz ausgestattet sind. Alle anderen Angebote sind zeitlich befristete fachliche Begleitungen und Anleitungen.

Alle Angebote unterliegen den gleichen Prinzipien. Sie knüpfen an bestehenden Kompetenzen und Fähigkeiten an, bieten individuelle Betreuung und sind arbeitsmarkt- und wirtschaftsbezogen. Die Gleichstellungswirkung bezeichnete Schuster als „sehr hoch“. 

Die Trägerlandschaft ist breit gefächert. „Es ist uns wichtig mit Organisationen zusammen zu arbeiten, die Zielgruppenkompetenz haben. Sie wissen über die Lebenswelt ihrer Mitglieder sehr gut Bescheid.“

Im Jahr 2009 wurden mit diesen Angeboten mehr als 22.000 Personen erreicht und dafür etwa 30 Millionen Euro ausgegeben. Schuster zeigte sich zuversichtlich, dass trotz der Sparpakete die Begleitenden Hilfen weiter finanziert, sogar ausgebaut werden können. 

„Die Angebote leben davon, dass Betroffene wissen, was sie in Anspruch nehmen können“, führte Schuster einen weiteren Punkt des Erfolgs an. Entsprechend eng werde mit dem Arbeitsmarktservice zusammen gearbeitet. Schuster zählte beispielhaft einige weitere Unterstützungsstrukturen wie das Projekt „easy entrance“, das „Service Center Barrierefreiheit“ der Gehörlosenbundes und das „Chancen-Nutzen-Büro“ des ÖGB auf. 

Amt als Infodrehscheibe

Zum Abschluss seines Referates präsentierte Schuster einen Ausblick auf die künftigen Tätigkeiten des Bundessozialamtes. Im aktuellen Regierungsprogramm sei das Amt mit den Begriffen „Kompetenzzentrum Gleichstellung“ und „Infodrehscheibe Barrierefreiheit“ verknüpft. Dazu wurde in den vergangen Monaten eine umfassende Informationssammlung in allen Landesstellen durchgeführt. Alle Angebote zur Herstellung von Barrierefreiheit sollten erfasst werden. „Wir diskutieren aktuell auch unsere Positionierung in anderen Vollzugsbereichen.“ Ein Ziel sei zum Beispiel, auch Privaten Förderungen zur Herstellung von Barrierefreiheit zu ermöglichen. „Es ist nicht ganz einfach, das bundesweit zu machen, weil sich die Länder sehr unterschiedlich verhalten.“

Künftig sollen noch stärker „alle Wissenden in diesem Land integriert werden“, so Schuster. Nur so könne das Amt dem Begriff der Informationsdrehsscheibe gerecht werden. Dies sei das zentrale Thema für das kommende Jahr.
Weitere Informationen:

www.basb.gv.at 

Denkmalschutz ist barrierefrei

Denkmalschutz und barrierefreie Erschließung von Gebäuden als zwei einander ausschließende Aspekte: Dagegen wehrte sich Dr. Friedrich Dahm mit einigen eindrucksvollen Beispielen.

Der oberste Grundsatz des Denkmalschutzes ist „das Postulat der unveränderten Erhaltung von Baudenkmalen“ Bauliche Veränderungen sind dennoch möglich: Das Denkmalamt hat laut Paragraph 5 Denkmalschutzgesetz „alle vom Antragsteller geltend gemachten oder von Amts wegen wahrgenommenen Gründe, die für eine Veränderung sprechen, gegenüber jenen Gründen abzuwägen, die für eine unveränderte Erhaltung des Denkmals sprechen.“
„Nach meiner Einschätzung ist es von öffentlichem Interesse, ein Gebäude barrierefrei zu erschließen“, meinte Dahm. Jeder Antrag würde mit besonderer Sorgfalt auf Zweckmäßigkeit und Verträglich geprüft. „Meiner Erinnerung nach ist es noch immer gelungen, solche Lösungen zu finden.“

Noch immer gelungen

Als erstes Beispiel nannte Dahm die von Otto Wagner ab dem Jahr 1893 errichteten Stadtbahnstationen. Ihre barrierefreie Erschließung war das erste Projekt in den 1980er Jahren an so prominenten Objekten. „Damals gingen die Emotionen hoch. Nicht aber wegen der Barrierefreiheit, sondern wegen der formalen Gestaltung der den Gebäuden vorgelagerten Rampen: historisierend oder zeitgemäß modern?“ Die Entscheidung fiel damals noch für die historisierende Variante. Dahm betonte die Vorbildlichkeit der Wiener Linien. „Im internationalen Vergleich gibt es in der Regel keine Erschließung historischer Stationen.“

Das Schloss Belvedere erfüllt sämtliche Kriterien des Denkmalschutzes und trägt das Prädikat „Weltkulturerbe“ Dahm präsentierte die Rampe ins Untere Belvedere, die eine wesentlich modernere Form hat als die Rampen der Stadtbahnstationen. 

Auch bei der Arbeiterkammer wurde im Zuge der Generalsanierung das gesamte Gebäude barrierefrei erschlossen. Es wurde 1957-60 errichtet und ist ein klassisches Beispiel gediegener Nachkriegsarchitektur. In die bestehende Stiegenanlage wurden Rampen eingeschnitten.

Eine besondere Lösung zeigte das Beispiel der Zollamtsbrücke. Die beiden ursprünglichen Stufen aus Sandstein zwischen Gehsteig und Steg wurden herausgelöst, umgedreht und zu einer Rampe umfunktioniert. „Die Barriere wurde eliminiert, das Material konnte erhalten werden.“ Eine ähnliche Lösung wurde beim Eingang des Marktamtsgebäudes am Naschmarkt gewählt.

Besondere Lösungen

Die Generalsanierung des Naschmarktes ist eines der größten Projekte der Stadt Wien. „Ein wesentlicher Faktor ist die barrierefreie Erschließung aller Marktstände, deren Granitsockel ein unverzichtbarer Bestandteil sind.“ Sämtliche Gehwege werden so weit erhöht, dass lediglich ein Niveausprung von maximal drei Zentimeter bestehen bleibt. „Sie sind ein ästhetisches und funktionales Element“, erläuterte Dahm. „Weniger Regenwasser kann zu den hölzernen Konstruktionen vordringen.“

Eine besondere Lösung brauchte auch der ehemalige Waschsalon im Karl-Marx-Hof. Der 1927 bis 1930 errichtete Bau ist „die wohl berühmteste Gemeindebauanlage“. Im Stiegenhaus wurde ein „wenig konventionell ausgebildeter Treppenlift“ eingebaut, um das historische rote Geländer erhalten zu können.

Zum Schluss seines Referates verwies Dahm noch einmal auf die Stadtbahnstationen und präsentierte ein Bild der Station Schönbrunn. Im Hintergrund sind die Liftanlagen zu sehen, im Vordergrund das Leitsystem für sehbehinderte und blinde Menschen. Für Dahm habe dieses Foto Symbolcharakter, öffne es doch den Blick nach vorne. Denn: „Wo der Denkmalschutz anfängt, ist die Barrierefreiheit drinnen.“

Weitere Informationen:
www.bda.at
Unternehmen „müssen“, aber 
„wollen noch nicht sehr“

Im Auftrag des Zivilinvalidenverbandes wurden am NPO-Institut der Wirtschaftsuniversität zwei Studien durchgeführt. Beide befassen sich mit Barrierefreiheit und Unternehmen. Dr. Christian Schober präsentierte die Ergebnisse und stellte einige Handlungsempfehlungen vor.

Die erste Studie befasste sich mit jenen Betriebsstätten, die KundInnen zur Verfügung stehen, also Geschäfte oder Filialen von Großbetrieben. In der zweiten Studie wurden jene Betriebsstätten untersucht, in die kaum KundInnen zutritt haben, wie die Verwaltungsbereiche. Beide Studien bezeichnete Schober nicht als repräsentativ, „aber sie geben einen guten Einblick, wie Unternehmen denken.“

Barrierefreiheit im Bereich für KundInnen wird von Unternehmen aus sehr unterschiedlichen Gründen befürwortet. Die Logistik sei ohnehin auf Barrierefreiheit angewiesen. In Einkaufszentren stelle sich die Frage nicht mehr, weil sie bereits barrierefrei gebaut werden. Neben dem gesellschaftlichen Druck gibt es bei konkreten Filialen auch den individuellen Druck einzelner betroffener Personen. Eine Rolle spielen auch gesetzliche Auflagen. „Die KundInnen-zufriedenheit steht zwar aus wirtschaftlicher Sicht ganz oben“, so Schober. „Aber es geht dabei nicht ausschließlich um Menschen mit Behinderungen, sondern um einen breiteren Personenkreis.“ 

Das Thema Barrierefreiheit sei stark im Bau- und Sicherheitsmanagement verankert, wenig im Marketing oder anderen Unternehmensbereichen, so Schober.

Das Verständnis von Behinderung beschränke sich in erster Linie auf Menschen mit Gehbehinderung, auch Menschen mit Kinderwagen sind inkludiert. Erst auf Nachfrage werden auch Menschen mit Sinnesbehinderung genannt. „Aber dann hört’s auf.“

Aber dann hört’s auf

Bei Betriebsstätten ohne KundInnenverkehr sei Barrierefreiheit viel weniger Thema. Es komme gar nicht zu Situationen, in denen darüber nachgedacht werden müsste. Zum einen fehlten entsprechende Bewerbungen. Andererseits: „„Es wird behinderten Menschen unterstellt, dass sie nicht die gleichen Leistungen erbringen können wie Menschen ohne Behinderungen und deswegen für diverse Jobs nicht geeignet sind.“ Ein Einstellungshemmnis sei auch der Kündigungsschutz. „NPOs stellen nicht stärker Menschen mit Behinderung ein, sie betonen das Leistungsprinzip teilweise überdeutlich.“

Barrierefreiheit würde überwiegend im Bereich des gesetzlichen „Muss“ hergestellt. „Zur verankerten Selbstverständlichkeit von Barrierefreiheit ist noch ein gutes Stück zu gehen.“

Die Betriebsstätten ohne Zutritt für KundInnen wurden von ExpertInnen des ÖZIV begangen und anhand eines Leitfades beurteilt. Dabei zeigte sich, dass drei Viertel aller Objekte für Menschen mit Behinderung nicht benutzbar waren. 

In der Studie thematisiert wurde auch die Finanzierung von Umbauten. Kleinere und mittlere Unternehmen tendierten zu einer Finanzierung durch die öffentliche Hand im Sinne der Barrierefreiheit als gesamtgesellschaftliche Frage. Große Unter-nehmen hielten diese Frage eher für eine individuelle Entscheidung.

Schober empfahl mehr Lobbying unmittelbar bei gewinnorientierten Unternehmen. „Die Beratung von Unternehmen sollte über bauliche Barrieren hinausgehen und etwa auch ein Angebot für Filialpersonal zu Sensibilisierung beinhalten.“ Verstärkte Beratung sieht er auch als notwendig an, wenn es um Finanzierung von Umbauten geht. „Hier sollte die Schnittstelle zu Sicherheitsthemen ausgenützt werden.“ Auch mit ArchitektInnen und Baufirmen müsste die Zusammen-arbeit verstärkt werden.

Weitere Informationen:
www.npo.or.at
Barrierefreies Bauen:
Niemand weiß, wer was warum weiß

In einem Projekt wurde erforscht, wie in Österreich barrierefreies Planen und Bauen vermittelt wird. Fazit: So gut wie gar nicht. Entsprechend undurchsichtig ist auch die Qualifikation der BeraterInnen. Das ist das Ergebnis, zu dem Veronika Egger kommt.

Das Netzwerk „Design for all“ aus ExpertInnen und Unternehmen wurde von Egger mit begründet. Sie versteht „Design for all“ als „funktional, ansprechend, flexibel und komfortabel“. Das Netzwerk will das Thema positiv kommunizieren. „Die Breitenwirkung ist aber schwierig, einfach auch durch negative Konnotation von Behinderung. Die üblichen Vorurteile und Berührungsängste sind eine Sache, aber ein großes Thema sind Wissensdefizite.“

Bereits 2001 gab es eine Resolution des Europarates [ResAP(2001)1] zu „universal design“. Darin ist festgelegt: „Verpflichtende Aufnahme der Planungs- und Gestaltungsgrundsätze des barrierefreien Bauens in alle Lehrpläne der bautechnischen Ausbildung“. Die Realität in Österreich sehe allerdings anders aus.

In bautechnischen Lehrberufen seien sehr wohl ökologische Aspekte, Nachhaltigkeit und Sicherheitsthemen integriert, Barrierefreiheit aber nicht. In den HTL für Hochbau, Innenraumgestaltung und Landschaftsarchitektur sei die ÖNORM B1600 Teil des Normenpakets. „Es ist aber einzelnen Lehrpersonen überlassen, wie sie das Thema in den Unterricht einbringen.“ Im Jahr 2008 waren 160.000 Jugendliche in Lehre oder einer HTL. „Das wäre eine enorme Breitenwirkung.“

Etwa 700 Studierende (Jahr 2008) befassen sich an Fachhochschulen mit Planung und Bau. „Es gibt Kurse, die Barrierefreiheit als Wahlpflichtfach anbieten, in manche Projekte ist sie eingebunden, aber es gibt keine expliziten Lehrpläne dafür“, kritisierte Egger. 

Traurige Universitäten

„Die traurigste Bilanz kommt aus den Unis. Etwa 3600 Studierende im Baccalaureat für Architektur und verwandte Studien, etwa 170 Studierende in Masterprogrammen. Barrierefreiheit ist in vielen Ausbildungen gar nicht vorhanden. Als Pflichtfach ist sie nur an der TU Wien und der TU Graz in postgradualen Lehrgängen verankert.“

An den Bauakademien ist Barrierefreiheit eine verpflichtete Prüfungsanforderung für Baumeister. „Sie sind ein ganzes Eck weiter als Architekten.“ Es gibt eine Reihe von Zusatzausbildungen und Seminaren auch für Handwerker. „Sie sind aber noch nicht auf zertifiziertem Niveau und machen keine bindende Qualität aus.“ 

Die fehlende Ausbildung sorge auch im Beratungsbereich für sehr unterschiedliche Qualifikation. Das sei einerseits eine Frage der Qualitätssicherung. „Was bekommt jemand, der Beratung bestellt? Hier ist es ganz wichtig zu differenzieren zwischen Betroffenheit und Qualifikation.“ Andererseits gehe es auch um Haftungsfragen bei Fehlberatung. „Einrichtungshäuser nehmen sich jetzt der Barrierefreiheit an. Sie bieten all-in-one-Umbauaktionen. „Welche Qualifikation steht da dahinter?“

Betroffenheit ist keine Qualifikation

Egger plädierte dafür, Bewusstseinsbildung und Grundlagen der Barrierefreiheit in jede Ausbildung aufzunehmen. „Dann braucht es modulartige Qualifikationen für verschiedene Anwendungsbereiche.“ Auf diese Weise sollte ein neues Berufsbild entstehen, das in anderen Ländern unter dem Titel „access consultant“ bereits anerkannt ist. Ein nationaler Berufsverband solle die notwendigen Qualifikationen definieren die sowohl aus Ausbildung, als auch aus Berufserfahrung stammen können. „Es müsste berufliche Weiterbildungs-verpflichtung geben, weil es ja ständig gesetzliche und technische Neuerungen gibt.“ Egger hält den Zeitpunkt für eine Einführung dieses Berufsbildes für sehr gut. Auf EU-Ebene werde derzeit eine Koordinationsstelle für nationale Berufsverbände geschaffen, um die Qualifikation zu steigern. „Da sollten wir in Österreich nicht zurückbleiben.“

Kostenwahrheit fehlt

Für die Umsetzung von Barrierefreiheit sieht Egger die Verantwortung auf Bundesebene. Gute Beispiele müssten kommuniziert werden. „Außerdem muss volkswirtschaftliche Kostenwahrheit hergestellt werden. Allein Sturzsicherheit und –vermeidung spart erhebliche Folgekosten ein. Und die Auswirkungen auf die Bauwirtschaft. Das alles habe ich noch nirgends gesehen.“ 

Der Bund müsse außerdem Ausschreibungs- und Vergaberichtlinien deutlicher formulieren. „Das ist derzeit sehr vage und wird wahrscheinlich auch deshalb nicht wirklich zur Kenntnis genommen.“ Eine behördliche Prüfung nach Fertigstellung von Bauvorhaben sei besonders dort dringend notwendig, wo öffentliche Mittel im Spiel sind. „Es gibt schon lange Richtlinien für anpassbaren Wohnbau. Die sollten bitte endlich einfach umgesetzt werden.“ Egger schlug vor, den Gebäudepass neu zu definieren: energiesparend, ökologisch und barrierefrei. 

„Mir persönlich liegt die Sprachregelung sehr stark am Herzen. Nicht alten- und behindertengerecht, sondern schlicht und einfach besser benutzbar für alle.“

Egger zeigte sich überzeugt, dass die gesetzliche Handhabe zur Umsetzung vorhanden ist. Barrierefreiheit müsse als Querschnittsmaterie angesehen werden, es sei kein Thema des 
Sozial-, Gesundheits- oder Wirtschaftsministeriums. „Man braucht keinen Mut, um das umzusetzen. Man braucht ungewöhnliche Allianzen und Umsetzungswillen jenseits der realpolitischen Grenzen.“ 

Weitere Informationen:
www.designforall.at 
Polizei ohne Barrieren ist schwierig

Gleich zu Beginn seines Vortrages stellte ADir. RR Gerhard Gutkas fest: „Ja, das Innenministerium hat Probleme bei der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes.“ Er erläuterte im Detail, worin die Probleme bei der Adaptierung von 1267 Immobilien bestehen.

Nach ersten Schätzungen aus dem Jahr 2006 bedarf die barrierefreie Gestaltung aller Dienststellen einen Finanzaufwand von etwa 68 Millionen Euro. 390 Immobilien sind bereits barrierefrei. In der ersten Phase des Etappenplans sollten die Angebote der Polizei in ganz Österreich flächendeckend barrierefrei erreichbar sein. Pro Bezirk wurde eine Dienststelle adaptiert. Diese Phase ist beinahe abgeschlossen.

317 Dienstellen seien aber so gelagert, dass es nach jetziger Einschätzung keine technischen Möglichkeiten gibt, sie zu adaptieren oder wo es wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheint. Es müsse jeweils an den örtlichen Verhältnissen geprüft werden, wie weit eine Dienststelle vom bestehenden Standort wegbewegt werden kann. „Sie wissen, eine Polizeiinspektion zu schließen ist immer ein großer politischer Aufwand und hat eine Reihe von Konsequenzen, die man nicht nur aus dem einen Blickwinkel der Barrierefreiheit betrachten kann.“

Polizeidienststellen schließen: politisch schwierig

Als erste Schwierigkeit des Ressorts bezeichnete Gutka die Frage, wie die MitarbeiterInnen zu motivieren und zu sensibilisieren seien. Das Ministerium beschränkte sich dabei nicht auf die Polizei-Grundausbildung und die MitarbeiterInnen in der Verwaltung. Das Problem betraf auch Bau durchführende Firmen und große Vermieter. Workshops sollten „für alle fühlbar und spürbar machen, was es heißt, mit einer Behinderung leben zu müssen.“ Daraus wurde auch abgeleitet, welche Maßnahmen in Polizei-Dienststellen zu treffen seien. Dieser Prozess habe in einer Checkliste geendet. 

Die Sicherung der eigenen Bediensteten ist ein Problem bei der Schaffung von Barrierefreiheit. Das Sicherungskonzept sieht eine Harmonisierung aller Dienststellen vor. Die Zusammenlegung von Gendarmerie und Polizei im Jahr 2005 sorgte dabei für ein ganz spezielles Problem. „Nach einem Schuss in eine Dienststelle gab es eine Vorschrift, dass Inspektionen nur noch im ersten Stock anzusiedeln sind, was natürlich mit der Barrierefreiheit furchtbar gut zusammen gepasst hat“, meinte Gutkas etwas zynisch.

Furchtbar gut

Teil der Sicherheit ist eine Eingangsschleuse. Der erste Kontakt mit den BeamtInnen erfolgt über ein Sichtkontaktfenster mit Gegensprechanlage. Die Schleuse ist schussfest verglast, die Schiebemulde am Schalterpult ist in der entsprechenden Höhe. Die Gegensprachanlagen werden mit Induktionsschleifen ausgestattet. 

„Speziell im urbanen Bereich haben wir oft nur ganz wenig Platz im öffentlichen Raum, um diesen Bereich barrierefrei zugänglich zu machen.“ Gutkas präsentierte eine Schiebetürenlösung, wobei die Tür erst entwickelt werden musste, um den Sicherheitsanforderungen zu entsprechen. In einem anderen Fall war eine Erhöhung des Gehsteigniveaus erforderlich, aber nicht möglich. Der Eingang wurde in einen Einfahrtsbereich verlegt. „Beim Umbau haben wir auch gleich einen Aufzug im Hof errichtet und entsprechende Applikationen für ein taktiles Leitsystem.“

Barriere für die Sicherheit

Wenn die Amtshandlung nicht schon in der Sicherheitsschleuse beendet werden kann, sind etwa Nachfolgearbeiten und Einvernahmen im Inneren der Inspektion notwendig. „Das Pult ist normalerweise in Stehhöhe ausgeführt. Auch das ist eine Sicherheitsfunktion, es soll eine  Barriere bilden.“ Über eine abnehmbare Platte kann das Pult auf eine entsprechende Höhe gebracht werden. 

Als „großes Thema“ bezeichnete Gutkas die Gegensprechanlagen. Sie seien vor allem am Land notwendig, wo Dienststellen nicht permanent besetzt, BeamtInnen aber dennoch ständig erreichbar sein sollen. Die bestehenden vandalensicheren Ausführungen entsprechen nicht dem Zwei-Sinne-Prinzip. Gemeinsam mit „Design for All“ wurde eine neue Bedientaste entwickelt, deren Prototyp demnächst fertig sein sollte. 

„Was bei mir unter Notlösung fällt: Bei jenen Dienststellen, die wir nicht verlagern können und wo wir auch keine Rampen bauen können, haben wir einfach mal die Telefonnummer auf die Eingangstür geschrieben.“

In der nächsten Etappe bis 2012 sollen Dienststellen mit hohem Parteienverkehr und jene in prominenter Lage und touristischer Infrastruktur adaptiert werden. In Wien sollen alle Großgebäude adaptiert werden. „Die Kommissariate sind immer als ganzes Gebäude zu betrachten“, erläutert Gutkas. „Nicht immer gibt es nur im Erdgeschoß Parteienverkehr. Das zu ändern ist erheblich und langwierig. Oder es ist ein ziemlich hoher wirtschaftlicher Aufwand.“

Zum Abschluss seines Vortrags lud Gutkas ausdrücklich dazu ein, mit Problemen, aber auch mit Ideen direkt mit ihm Kontakt aufzunehmen.

Kontakt: Gerhard.Gutkas@bmi.gv.at 
Tourismus von allen Seiten bearbeitet

Um die gesamte Tourismus-Industrie auf barrierefreie Angebote einzustellen, wurde ein eigenes Netzwerk gegründet. Darin sollen alle maßgeblichen Akteure vertreten sein. Nach etwa einem Jahr der Tätigkeit wurde ein erster Zwischenbericht präsentiert. 

Zweimal jährlich findet im Wirtschaftsministerium initiiert von der Wirtschaftskammer ein großer Workshop statt. Darin geht es einerseits um die gesetzlichen Verpflichtungen, Barrierefreiheit zu schaffen. „Andererseits vermitteln wir wirtschaftliche Argumente für den Tourismus“, schildert Mag. Claudia Weiß. „Es geht um eine wachsende Wirtschaftsgruppe weit über die Gruppe der behinderten Menschen hinaus. Diese Gästegruppe zeichnet sich durch höhere Urlaubdauer aus. SeniorInnen haben eine erhöhte Kaufkraft und die Gruppe ist zunehmend Saison unabhängig und damit verlängernd“, fasst sie die Argumente zusammen. 

Wirtschaftlich interessant

Um touristische Angebote zu verbessern, wurden vier Arbeitskreise gegründet. Sie befassen sich mit baulichen Grundkriterien, der Ausbildung zum guten Umgang mit dem Gast, der Darstellung von Angeboten im Internet und mit Freizeitangeboten. Um das Netzwerk zu vergrößern und bekannt zu machen, präsentiert es sich auf Messen.

„Besonders stolz“ ist Weiß auf ein erstes Servicedokument aus dem vierten Arbeitskreis. Es ist ein Orientierungsleitfaden für barrierefreie Naturangebote.

Dr. Peter Adler schilderte die Tätigkeiten zum Thema Ausbildung. „Wir hoffen auf positives Verständnis der Tourismuswirtschaft. Sie wollen ja Gäste haben.“ Auch er ortet in erster Linie ein Informationsproblem. „Es wollen ja viele.“ Umgang mit behinderten Gästen soll nachhaltig in alle Ausbildungswege integriert werden. In einem ersten Schritt wurden Informationen gesammelt. „Daraus ist ein Leitfaden als erste Orientierungshilfe entstanden. Er ist sozusagen eine Sofortmaßnahme für die nächsten Jahre.“ Dieser Leitfaden orientiert sich an der Servicekette eines Hotels, von der Reservierung über An- und Abreise, den Bereich Zimmer und Etage, das Restaurant bis hin zur Haustechnik. Entsprechende Tipps wurden wiederum nach Behinderungsformen gegliedert. Adler abschließend: „Wir sind noch nicht fertig, weil wir immer neue Ideen dazu finden.“

Buchungsstress kontra Erholung

Was barrierefreier Tourismus für gehörlose Menschen bedeutet, schilderte Doris Kirchsteiger. Sie ist über das Projekt „ÖGS barrierefrei“ im Netzwerk engagiert. Barrierefreiheit beginne für sie bei der Buchung, ob im Internet oder im Reisebüro. „Eine Reise soll Erholung sein. Wenn es aber schon wahnsinnig viel Stress ist, dass ich zur Informationen komme, dann ist das kein erholsamer Urlaub.“ ÖGS barrierefrei bietet neben der barrierefreien Gestaltung von Websites auch Workshops an. „Die TeilnehmerInnen erleben einen Perspektivenwechsel. Schon eine leichte Verhaltens- oder Einstellungsänderung kann eine große Hilfe sein.“

Zum Abschluss präsentierte Kirchsteiger einige Hotels, die ihre Angebote barrierefrei umgestaltet haben. Sie alle konnten daraufhin einen Zuwachs an Gästen melden.

Weitere Informationen:
www.tourismus-fuer-alle.at
www.oegsbarrierefrei.at
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